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EDK/IDES-Kantonsumfrage / Enquête auprès des cantons 

Stand: Schuljahr 2024-25 / Etat: année scolaire 2024-2025 

 

Promotion: Zuständigkeit / Promotion: compétence décisionnelle 

Sekundarstufe I / Degré secondaire I 

Kanton  Frage 83: Wer ist gemäss kantonalen Regelungen im Regelfall für den endgültigen Entscheid 

über die Promotion in die nächste Klasse zuständig? 

Falls bei Uneinigkeit eine andere Instanz für die endgültige Entscheidung zuständig ist, 

nennen Sie diese bitte unter "Bemerkungen". 

Vorgegebene Antwortkategorien: Lehrpersonen; Lehrerkonferenz; Schulleitung; 

Schulaufsichtsbehörde (Schulkommission, Schulpflege, Schulinspektorat, Gemeinderat etc.)  

Bemerkungen 

Canton Question 83 : Selon la réglementation cantonale, à qui revient généralement la décision finale 

pour la promotion dans la classe supérieure ? 

Si une autre instance est responsable en cas de divergence, merci de la mentionner sous 

"Remarques". 

Catégories de réponses définies au préalable : Enseignant(e)s ; Conférence des enseignant(e)s ; 

Direction d’établissement ; Autorité chargée du contrôle de l’enseignement (commission scolaire, 

inspectorat, etc.) ; Parents ; représentants légaux ; Élèves ; Autres instances 

Remarques 

AG Lehrpersonen Wenn sich die Eltern der Beurteilung der beteiligten 

Lehrpersonen nicht anschliessen können, fällt der 

Gemeinderat einen beschwerdefähigen Entscheid. 
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AI Lehrerkonferenz, Schulleitung, Schulrat Landesschulkommission 

AR Schulleitung   

BE-d / 

BE-f 

Schulleitung   

BL Klassenkonvent Klassenkonvent, Schulleitung  

s. 184 

BS Sekundarschule: Lehrpersonen (automatische Berechnung gemäss hinterlegter Formel in einem 

speziellen Tool)  

  

FR-d Schulleitung   

FR-f Direction d'établissement   

GE Direction d'établissement   

GL Schulleitung Zwischen den Erziehungsberechtigten, dem Kind und 

der Lehrperson findet jährlich ein Austausch über den 

Lern- und Entwicklungsstand statt (Jahresgespräch). 

Falls angezeigt, ist dabei über Massnahmen zu 

befinden oder ein schulischer Laufbahnentscheid zu 

fällen. 

GR Lehrpersonen    

JU Direction d'établissement Sur proposition des enseignant-e-s (conseils de 

module) 



3/4 

 

       

 

EDK/IDES-Kantonsumfrage / Enquête auprès des cantons 

Stand: Schuljahr 2024-25 / Etat: année scolaire 2024-2025 

 

LU Schulleitung Über einen Stammklassenwechsel im getrennten und 

im kooperativen Modell entscheidet die Schulleitung 

auf Antrag der Lehrperson nach Anhörung der 

Erziehungsberechtigten; über einen Niveauwechsel in 

den Niveaufächern im kooperativen und im 

integrativen Modell entscheidet die Lehrperson nach 

Anhören der Erziehungsberechtigten. 

NE L'autorité communale ou intercommunale ; par délégation, les directions des centres scolaires.   

NW Volksschule: Schulaufsichtsbehörde; Untergymnasium: Lehrerkonferenz Wird ein Rekursverfahren bis zur letzten Instanz 

geführt, entscheidet der Regierungsrat endgültig. 

OW Schulrat   

SG Schulaufsichtsbehörde (SG: Schulträger) Rekursstelle Volksschule 

SH Kreisschulbehörde; Schulleitung mit Kompetenzen aufgrund des Antrages der Umstufungskonferenz Weitere Instanzen für Promotionsentscheid: 

Übertrittskommission; Erziehungsrat 

SO Lehrperson; Lehrerkonferenz; Schulleitung Neu §38 Laufbahnreglement für die Volksschule BGS 

413.412 

SZ Lehrpersonen Bei Uneinigkeit entscheidet die Schulleitung (mittels 

anfechtbarer Verfügung) 

TG Je nach Kompetenzenregelung in der Schulgemeinde Schulleitung oder Schulbehörde Rekursinstanz bei Entscheiden der Schulleitung ist die 

Schulbehörde; Rekursinstanz bei Entscheiden der 

Schulbehörde ist das Departement für Erziehung und 

Kultur 
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TI Consiglio di classe (docenti che insegnano nella stessa classe)   

UR Lehrpersonen  Eltern, die mit dem Entscheid nicht einverstanden sind, 

können aber beim Schulrat einen beschwerdefähigen 

Entscheid verlangen. Allfällige Beschwerden werden 

vom Erziehungsrat beurteilt.  

VD Direction de l'établissement   

VS-f / 

VS-d 

La direction d'établissement (en accord avec l'inspecteur)   

ZG Schulleitung, d.h. der Rektor als Vorsteher der Schulleitung 

Gymnasien: Die Promotionskonferenz entscheidet über die Promotion, also die Lehrerkonferenz der 

LP der vom Entscheid betroffenen Schülerinnen und Schüler. 

Direktion für Bildung und Kultur 

ZH Lehrpersonen Im Zweifelsfall entscheiden Lehrpersonen, 

Schulleitung und Eltern/Erziehungsberechtigte 

gemeinsam. Können sie sich nicht einigen, entscheidet 

die Schulaufsichtsbehörde (Schulpflege). 

FL Lehrpersonen Wenn sich die Eltern der Beurteilung der beteiligten 

Lehrpersonen nicht anschliessen können, fällt der 

Gemeinderat einen beschwerdefähigen Entscheid. 

 


